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Präambel 

Abschnitt I – Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis 

§ 1  Reichweite dieser Bestimmungen 

(1)  Die einzuhaltenden Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis werden den im und am 
CCICJ Tätigen auf der Internetpräsenz des CCICJ bekanntgegeben. 

(2)  Alle an dem CCICJ wissenschaftlich Tätigen sind verpflichtet und dafür verantwortlich, in 
ihrem Verhalten die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. 

(3)  Arbeits- und dienstrechtliche Rechte und Pflichten werden durch diese Bestimmungen 
nicht berührt. 

§ 2  Einzelne Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis 

Zu den Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis gehört es insbesondere, 

1. lege artis zu arbeiten, 

2. strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen und die Beiträge Dritter zu wahren, 

3. alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln und 

4. einen kritischen Diskurs in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zuzulassen und zu för-
dern. 

§ 3  Berufsethos der wissenschaftlich Tätigen 

(1)  Die Vermittlung der Grundlagen guten wissenschaftlichen Arbeitens beginnt zu einem frü-
hestmöglichen Zeitpunkt in der wissenschaftlichen Ausbildung (einschließlich Lehre) und 
Laufbahn. 

(2)  Wissenschaftlich Tätige stehen für die grundlegenden Werte wissenschaftlichen Arbeitens 
ein. 

(3)  Unter Einbeziehung aller Karriereebenen durchlaufen die wissenschaftlich Tätigen einen 
stetigen Prozess des Lernens und der Weiterbildung im Hinblick auf die gute wissenschaft-
liche Praxis. Sie tauschen sich dazu aus und unterstützen einander. 

§ 4  Organisationsverantwortung der CCICJ-Leitung 

(1)  Der CCICJ-Leitung kommen die Zuständigkeit und die Organisationsverantwortung für 
die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis an dem CCICJ zu. 

(2) Die CCICJ-Leitung schafft die Rahmenbedingungen für regelkonformes wissenschaftli-
ches Arbeiten an dem CCICJ, indem sie eine insoweit zweckmäßige institutionelle Orga-
nisationsstruktur etabliert. Auf diese Weise schafft die CCICJ-Leitung die 



Voraussetzungen dafür, dass wissenschaftlich Tätige rechtliche und ethische Standards 
einhalten können. 

(3)  An dem CCICJ sind durch Maßnahmen klare Verfahren und Grundsätze für die Personal-
auswahl und -entwicklung schriftlich festgelegt, wobei Chancengleichheit und Diversi-
tät/Vielfältigkeit besondere Bedeutung zukommt. Diese Maßnahmen liegen in ihrer jeweils 
aktuellen Form vor: 

www.hfoev.bremen.de/hochschule/personal-und-organisation-1474  

 (4)  Für die Förderung von Forscherinnen und Forschern in frühen Karrierephasen sind Betreu-
ungsstrukturen und -konzepte etabliert. Diese sind in ihrer jeweils aktuellen Form zu finden 
über: 

www.hfoev.bremen.de/hochschule/personal-und-organisation-1474 

§ 5  Verantwortung der Leiterinnen und Leiter von Arbeitseinheiten 

(1)  Die Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit ist für die gesamte von ihr geleitete 
Einheit verantwortlich. 

(2)  Die Verantwortung der Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit umfasst insbeson-
dere die Verpflichtung zur individuellen, in das Gesamtkonzept der Hochschule eingebet-
teten Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zur Förderung der Karrieren 
von wissenschaftlichem und wissenschaftsakzessorischem Personal sowie für die Vermitt-
lung der Grundsätze wissenschaftlichen Redlichkeit. 

(3)  Die Zusammenarbeit in den wissenschaftlichen Arbeitseinheiten ist so beschaffen, dass die 
Einheit als Ganze ihre Aufgaben erfüllen kann, dass die dafür nötige Kooperation und Ko-
ordination erfolgen und allen Mitgliedern ihre Rollen, Rechte und Pflichten bewusst sind. 

(4)  Machtmissbrauch und dem Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen wird durch geeig-
nete organisatorische Maßnahmen sowohl auf der Ebene der einzelnen Arbeitseinheiten als 
auch auf der Ebene der CCICJ-Leitung entgegengewirkt. 

(5)  Wissenschaftlich Tätige genießen ein der Karrierestufe angemessenes Verhältnis von Un-
terstützung und Eigenverantwortung. 

 

§ 6  Bewertung wissenschaftlicher Leistung 

Die Bewertung der Leistung von wissenschaftlich Tätigen folgt einem mehrdimensionalen An-
satz. Einen bedeutenden Bestandteil der Bewertung stellt die wissenschaftliche Leistung dar, 
die in erster Linie nach qualitativen Maßstäben zu bewerten ist. Quantitative Indikatoren kön-
nen differenziert und reflektiert in die Gesamtbewertung einfließen. Neben der wissenschaftli-
chen Leistung können weitere Aspekte Berücksichtigung finden. 

§ 7  Phasenübergreifende Qualitätssicherung 

(1)  Wissenschaftlich Tätige führen jeden Teilschritt des Forschungsprozesses de lege artis aus. 
Eine kontinuierliche und phasenübergreifende Qualitätssicherung findet statt. 

(2)  Die Herkunft von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Organismen, Materialien und 
Software wird unter Zitation der Originalquellen kenntlich gemacht und es wird belegt, 
welche Maßgaben für die Nachnutzung gelten. Wenn öffentlich zugängliche Software ver-
wendet wird, muss diese persistent und zitierbar unter Anführung des Quellcodes doku-
mentiert werden, soweit dies möglich und zumutbar ist. 



(3)  Art und Umfang von im Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten werden be-
schrieben. 

(4)  Essenzieller Bestandteil der Qualitätssicherung ist, dass es anderen wissenschaftlich Täti-
gen ermöglicht wird, Ergebnisse bzw. Erkenntnisse zu replizieren. 

(5)  Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden (auch über 
andere Wege als Publikationen), werden die angewandten Mechanismen der Qualitätssi-
cherung stets dargelegt. Wenn im Nachhinein Unstimmigkeiten oder Fehler zu solchen Er-
kenntnissen auffallen oder auf solche hingewiesen wird, werden diese berichtigt. 

§ 8  Beteiligte Akteure, Verantwortlichkeiten, Rollen 

(1)  Die Rollen und Verantwortlichkeiten der an einem Forschungsvorhaben beteiligten wis-
senschaftlich Tätigen müssen in geeigneter Weise festgelegt werden und zu jedem Zeit-
punkt klar sein. 

(2)  Sofern es erforderlich wird, erfolgt eine Anpassung der Rollen und Verantwortlichkeiten. 

§ 9  Forschungsdesign 

(1)  Wissenschaftlich Tätige berücksichtigen bei der Planung eines Vorhabens den aktuellen 
Forschungsstand umfassend und erkennen ihn an. Dies setzt in der Regel sorgfältige Re-
cherche nach bereits öffentlich zugänglichen Forschungsleistungen voraus. 

(2)  Die CCICJ-Leitung stellt die für diese Recherche erforderlichen Rahmenbedingungen im 
Rahmen ihrer haushalterischen Möglichkeiten sicher. 

(3)  Wissenschaftlich Tätige wenden Methoden zur Vermeidung von (auch unbewussten) Ver-
zerrungen bei der Interpretation von Befunden an, soweit dies möglich und zumutbar ist. 

(4)  Wissenschaftlich Tätige prüfen, ob und inwiefern Geschlecht und Vielfältigkeit für das 
Forschungsvorhaben bedeutsam sein können. 

§ 10  Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen der Forschung 

(1)  Wissenschaftlich Tätige gehen mit der ihnen verfassungsrechtlich gewährten Forschungs-
freiheit verantwortungsvoll um. 

(2)  Die CCICJ-Leitung trägt die Sorge für die Regelkonformität des Handelns der Mitglieder 
und Angehörigen des CCICJ und befördert Regelkonformität durch geeignete Organisati-
onsstrukturen. 

 (3)  Wissenschaftlich Tätige beachten bei ihrem Verhalten ihre Rechte und Pflichten, insbeson-
dere solche, die aus gesetzlichen Vorgaben und aus Verträgen mit Dritten resultieren. 

(4)  Wissenschaftlich Tätige holen Genehmigungen und Ethikvoten ein, sofern dies erforder-
lich ist, und legen sie den zuständigen Stellen vor. 

(5)  Wissenschaftlich Tätige machen sich die Gefahr des Missbrauchs von Forschungsergeb-
nissen kontinuierlich bewusst, insbesondere bei sicherheitsrelevanter Forschung. For-
schungsfolgen werden dabei gründlich abgeschätzt, ethische Implikationen der Forschung 
beurteilt. 

 

 

§ 11  Nutzungsrechte 



(1)  Wissenschaftlich Tätige treffen zum frühestmöglichen Zeitpunkt dokumentierte Vereinba-
rungen über die Nutzungsrechte an aus dem Forschungsvorhaben hervorgehenden Daten 
und Ergebnissen. 

(2)  Die Nutzung von Daten und Ergebnissen steht insbesondere denjenigen wissenschaftlich 
Tätigen zu, die die Daten erhoben haben. 

(3)  Die Nutzungsberechtigten treffen Regelungen zu der Frage, ob und wie Dritte Zugang zu 
den Forschungsdaten erhalten. 

§ 12  Methoden und Standards 

(1)  Bei der Forschung werden wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden an-
gewandt. 

(2)  Bei der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen wissenschaftlich Tätige be-
sonderen Wert auf die Qualitätssicherung und auf die Etablierung von Standards. 

§ 13  Dokumentation 

(1)  Wissenschaftlich Tätige dokumentieren alle für das Zustandekommen eines Forschungser-
gebnisses relevanten Informationen so nachvollziehbar, wie es im betroffenen Fachgebiet 
erforderlich und angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können und 
eine Replikation zu ermöglichen. Sofern für die Überprüfung und Bewertung konkrete 
fachliche Empfehlungen existieren, nehmen die wissenschaftlich Tätigen die Dokumenta-
tion entsprechend der jeweiligen Vorgaben vor. Bei der Entwicklung von Forschungssoft-
ware wird deren Quellcode dokumentiert, soweit dies möglich und zumutbar ist. 

(2)  Auch Einzelergebnisse, die die eigene Hypothese nicht stützen, werden grundsätzlich do-
kumentiert. Eine Selektion von Ergebnissen ist unzulässig. 

(3)  Wird die Dokumentation den Anforderungen gem. Abs. 1 und 2 nicht gerecht, werden die 
Einschränkungen und Gründe dafür nachvollziehbar dargelegt. 

(4)  Dokumentationen und Forschungsergebnisse dürfen nicht manipuliert werden. Sie sind 
bestmöglich gegen Manipulation zu schützen. 

§ 14  Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen 

(1)  Grundsätzlich bringen wissenschaftlich Tätige all ihre Ergebnisse in den wissenschaftli-
chen Diskurs ein. 

(2)  Im Einzelfall kann es Gründe geben, Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich zu machen. 
Die Entscheidung der Zugänglichmachung darf grundsätzlich nicht von Dritten abhängen; 
vielmehr entscheiden wissenschaftlich Tätige grundsätzlich in eigener Verantwortung und 
unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten des jeweiligen Fachgebiets, ob, wie und wo 
sie ihre Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Ausnahmen sind insbesondere dort statt-
haft, wo Rechte Dritter betroffen sind, Patentanmeldungen in Aussicht stehen, es sich um 
Auftragsforschung oder um sicherheitsrelevante Forschung handelt. 

(3)  Werden Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht, werden sie vollständig und nachvoll-
ziehbar beschrieben. Hierzu gehört es auch, die den Ergebnissen zugrundeliegenden For-
schungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden und eingesetzte 
Software verfügbar zu machen, soweit dies möglich und zumutbar ist. Dies geschieht nach 
den sog. FAIR-Prinzipien: Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable. Ausnahmen 
sind im Kontext von Patentanmeldungen statthaft. 



(4)  Selbst programmierte Software wird dabei unter Angabe ihres Quellcodes zugänglich ge-
macht, soweit dies möglich und zumutbar ist. Gegebenenfalls erfolgt eine Lizensierung. 
Arbeitsabläufe werden umfänglich dargelegt. 

(5)  Eigene und fremde Vorarbeiten sind vollständig und korrekt nachzuweisen, es sei denn, 
darauf kann disziplinspezifisch im Fall von eigenen, bereits öffentlich zugänglichen Er-
gebnissen ausnahmsweise verzichtet werden. Zugleich wird die Wiederholung der Inhalte 
eigener Publikationen auf das für das Verständnis notwendige Maß beschränkt. 

§ 15  Autorschaft 

(1)  Autor ist, wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zu dem Inhalt einer wissenschaft-
lichen Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat. Ob ein genuiner und nachvoll-
ziehbarer Beitrag vorliegt, hängt von den fachspezifischen Grundsätzen wissenschaftlichen 
Arbeitens ab und ist im Einzelfall zu beurteilen. 

(2)  Reicht ein Beitrag nicht aus, um eine Autorschaft zu begründen, so kann die Unterstützung 
in Fußnoten, im Vorwort oder in Acknowledgements angemessen gewürdigt werden. Eine 
Ehrenautorschaft, bei der gerade kein hinreichender Beitrag geleistet wurde, ist ebenso un-
zulässig wie die Herleitung einer Autorschaft allein aufgrund einer Leitungs- oder Vorge-
setztenfunktion. 

(3)  Alle Autoren müssen der finalen Fassung des zu publizierenden Werks zustimmen; sie 
tragen für die Publikation die gemeinsame Verantwortung, es sei denn, es wird ausdrück-
lich anders ausgewiesen. Ohne hinreichenden Grund darf die Zustimmung zu einer Publi-
kation nicht verweigert werden. Die Verweigerung muss vielmehr mit nachprüfbarer Kritik 
an Daten, Methoden oder Ergebnissen begründet werden. 

(4)  Wissenschaftlich Tätige verständigen sich rechtzeitig – in der Regel spätestens bei Formu-
lierung des Manuskripts – darüber, wer Autorin oder Autor der Forschungsergebnisse wer-
den soll. Die Verständigung hat anhand nachvollziehbarer Kriterien und unter Berücksich-
tigung der Konventionen jedes Fachgebiets zu erfolgen. 

§ 16  Publikationsorgane 

(1)  Die wissenschaftliche Qualität eines Beitrags hängt nicht von dem Publikationsorgan ab, 
in dem er öffentlich zugänglich gemacht wird. Neben Publikationen in Büchern und Fach-
zeitschriften kommen insbesondere auch Fach-, Daten- und Softwarerepositorien ebenso 
wie Blogs in Betracht. 

(2)  Autoren wählen das Publikationsorgan unter Berücksichtigung seiner Qualität und Sicht-
barkeit im jeweiligen Diskursfeld sorgfältig aus. Ein neues Publikationsorgan wird auf 
seine Seriosität geprüft. 

(3)  Wer eine Herausgeberschaft übernimmt, prüft sorgfältig, für welche Publikationsorgane 
dies geschieht. 

§ 17  Vertraulichkeit und Neutralität bei Begutachtungen und Beratungen 

(1)  Redliches Verhalten ist die Grundlage der Legitimität eines Urteilsbildungsprozesses. 

(2)  Wissenschaftlich Tätige, die insbesondere Manuskripte, Förderanträge oder die Ausgewie-
senheit von Personen beurteilen, sind diesbezüglich zu strikter Vertraulichkeit verpflichtet. 
Sie legen alle Tatsachen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen können, unver-
züglich gegenüber der dafür zuständigen Stelle offen. 



(3)  Die Vertraulichkeit schließt ein, dass Inhalte, zu denen im Rahmen der Funktion Zugang 
erlangt wird, nicht an Dritte weitergegeben werden und nicht der eigenen Nutzung zuge-
führt werden dürfen. 

(4)  Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für Mitglieder wissenschaftlicher Beratungs- und Ent-
scheidungsgremien. 

Abschnitt II – Ombudswesen 

§ 18  Ombudspersonen 

(1)  An der Hochschule existiert 1 Ombudsperson und eine gleich große Zahl von stellvertre-
tenden Ombudspersonen. Die Stellvertretungen werden für den Fall vorgesehen, dass hin-
sichtlich einer an sich zuständigen Ombudsperson die Besorgnis einer Befangenheit be-
steht oder die Ombudsperson an der Wahrnehmung ihrer Funktion gehindert ist.  

(2)  Zu Ombudspersonen bzw. Stellvertretungen können integre Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bestellt werden. Bei der Bestellung sollten auch die an der Hochschule 
vertretenen Fächerkulturen berücksichtigt werden. Die Ombudspersonen und ihre Stellver-
tretungen dürfen während ihrer Amtszeit nicht Mitglied der Untersuchungskommission o-
der eines Leitungsgremiums der Hochschule sein. Als Leitungsgremien gelten: 

a) der Akademische Senat 

b) die Fachbereichsräte 

 (3)  Die Bestellung erfolgt durch die Hochschulleitung nach Wahl durch den Senat der Hoch-
schule. Der Wahl geht ein Vorschlag durch die Studierendenvertreter*innen im Akademi-
schen Senat voraus. 

(4)  Die Amtszeit einer Ombudsperson oder stellvertretenden Ombudsperson dauert 2 Jahre. 
Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

(5)  Ombudspersonen und ihre Stellvertretungen erhalten von der Leitung der Hochschule die 
erforderliche inhaltliche Unterstützung und Akzeptanz bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben. Zur Steigerung der Funktionsfähigkeit des Ombudswesens sollen Maßnahmen zur an-
derweitigen Entlastung amtierender Ombudspersonen und Stellvertretungen ergriffen wer-
den. 

§ 19  Ombudstätigkeit 

(1)  Die Ombudspersonen und ihre Stellvertretungen nehmen die Ombudstätigkeit nach § 18 
unabhängig wahr, insbesondere unabhängig von Weisungen oder informellen einzelfallbe-
zogenen Einflussnahmen durch die Hochschulleitung und andere Hochschulorgane. Die 
Ombudstätigkeit erfolgt vertraulich, d.h. unter Wahrung der Verschwiegenheit. 

(2)  Alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule können sich in Fragen der guten wissen-
schaftlichen Praxis, aber auch zu vermutetem wissenschaftlichem Fehlverhalten, an die 
Ombudspersonen wenden. Alternativ haben Mitglieder und Angehörige der Hochschule 
die Möglichkeit, sich an das überregional tätige Ombudsgremium „Ombudsgremium für 
die wissenschaftliche Integrität in Deutschland“ zu wenden. 

(3)  Die Hochschulleitung trägt dafür Sorge, dass die lokalen Ombudspersonen und ihre Stell-
vertretungen an der Hochschule bekannt sind. Identität und Kontaktdaten der jeweils am-
tierenden Personen werden über folgende Wege bekannt gemacht: 



www.hfoev.bremen.de/hochschule/personal-und-organisation/ombudsperson-13383 

(4)  Ombudspersonen beraten als neutrale und qualifizierte Ansprechpersonen in Fragen der 
guten wissenschaftlichen Praxis und in Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. 
Sie tragen, soweit dies möglich ist, zur lösungsorientierten Konfliktvermittlung bei. 

Abschnitt III –  Inkrafttreten; Verkündung 

§ 20  Inkrafttreten 

(1)  Diese Bestimmungen treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

(1)  Sie gelten auf unbegrenzte Zeit. 

 

Bremen, den 19.10.2024 

 


